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A5 – Mitteilung zur Gewährung / zum Wegfall von in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen nach TVÜ-Länder, TV-L sowie weiteren Tarifverträgen 

Stand: 03/2024 

Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PvStS Ort und Datum 

Sachbearbeiter Telefon 

Beschäftigungsdienststelle 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Arb.Gr. 
Mitteilung zur Gewährung / zum Wegfall von 
in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen 
nach TVÜ-Länder, TV-L sowie weiteren Ta-
rifverträgen 

Geschäftszeichen des LSF Name, Vorname 

Sachbearb.-Nr. Personalnummer 

Bezeichnung der Zulage 
Anspruchszeitraum Anzahl 

Stunden 
Betrag 

gilt ab gilt bis 

Zulagen nach TVÜ-Länder 

1. Besitzstandszulagen nach § 9 TVÜ-Länder

2. Sicherheitszulage
nach § 2 TV über Zulagen an Angestellte bei den Sicherheitsdiensten der Länder
i.V.m. Nr. 11 der Anlage 1, Teil C zum TVÜ-Länder bzw. § 2 TV über Zulagen an Ar-
beiter bei den Sicherheitsdiensten der Länder (Ost) i.V.m. Nr. 13 der Anlage 1, Teil C 
zum TVÜ-Länder

Beschäftigte ist eingruppiert  

in    

Zulagen nach TV-L, TV-Forst, TV-Ärzte, TV-Ärzte SKH, TVA-L 
Pflege einschließlich nach Anlage A zum TV-L 

3. Wechselschichtzulage

4. Schichtzulage

5. Zulage für die Leitung einer Station
 nach § 43 Sonderregelung Nr. 8 Abs. 2 TV-L

6. Zulagen im Kampfmittelbeseitigungsdienst
nach § 51 Sonderregelung Nr. 2 Ziff. 1, Ziff. 3 und Ziff. 5 TV-L 

7. Außendienstzulage Steuerverwaltung

8. Meisterzulage

9. Zulage für technische Beschäftigte / Ingenieure

10. Funktionszulage
nach Protokollerklärung Nr. 3 zu  Abschnitt. 5.2, Teil II der Anlage A zum TV-L und 
nach Vorbemerkung Nr. 1 zu Abschnitt 8.3, Teil II der Anlage A  zum TV-L 

11. Zulage für Beschäftigte im Gesundheitsdienst an UKL
Vbm. zu Abschn. 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.13, 10.14 sowie 22.3 
des Teils II der Anlage A zum TV-L 

12. Zulage für Beschäftigte in Gesundheitsberufen im Maßregelvoll-
zug (§ 61 Nrn. 1, 2 und 3 StGB) und Justizvollzug
 Vbm. zu Abschn. 10.5, 10.6, 10.8, 10.10,, 10.14 sowie Vbm. Nr. 2 zu Abschn. 22.3 
des Teils II der Anlage A zum TV-L 

Vbm. zu Abschn. 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.10, 10.13, 10.14 sowie 22.3 des 
Teils II der Anlage A zum TV-L

_

13. Zulage im Erziehungsdienst
nach den Vbm.  zu den  Abschnitten 20.1, 20.4 – 20.6, Teil II der Anlage A zum TV-L

14. Vorarbeiterzulage
nach Vbm. Nr. 8 zu Teil III der Anlage A zum TV-L 

15. Zulage für Krankenpflegedienst
nach Vorbemerkung  Nr. 8 bis 11 zu Abschnitt 1 bzw. Nr. 7 und 8 zu Abschnitt 2 des 
Teils IV der Anlage A zum TV-L 

Hinweis: 
Für Beschäftigte, die nach dem 31.10.2006 eingestellt wurden sowie in Fällen, in denen nach dem 31.10.2006 eine Änderung der Eingruppierung erfolgt ist, bedarf es der Angabe der Vergütungs- bzw. Lohngruppe, die sich bei Fortgeltung des bisherigen Rechts ergeben hätte.

Für die Meldungen einmalig zu zahlender Zulagen bitte das Schlüsselverzeichnis XEZ39.1 nutzen.


Beachte: Die Höhe der Gefahrenzulagen für Truppführer und Munitionsfacharbeiter nach § 51 Nr. 2 Ziff. 1 Abs. 2 TV-L  als auch die Gefahrenzulage chemische Munition nach § 51 Nr. 2  Ziff. 1 Abs. 4 TV-L ist abhängig von einer Mindeststundenzahl im unmittelbaren Gefahrenbereich und unterliegt damit einer fortwährenden Prüfung durch die Dienststelle. Kürzungstatbestände sind umgehend an das LSF zu melden. 
Hinweis: Die Sonderprämie nach § 51 Nr. 2 Ziffer 2 TV-L ist als einmalig zu zahlende Zulagen über das Schlüsselverzeichnis XEZ39.1 zu melden.



Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) Seite 2 von 2 

A5 – Mitteilung zur Gewährung / zum Wegfall von in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen nach TVÜ-Länder, TV-L sowie weiteren Tarifverträgen 

Stand: 03/2024 

Bezeichnung der Zulage 
Anspruchszeitraum Anzahl 

Stunden 
Betrag 

gilt ab gilt bis 

16. Zulage für Krankenpflegedienst
§ 8 Abs. 5 Bst. a TVA-Pflege i.V.m.  Vbm. Nr. 9, 10, 11 zu Abschnitt 1 des Teils IV 
der Anlage A  zum TV-L 

17. Zulage Praxisanleiter Pflege 

nach PE Nr. 3 zu Abschnitt 1 des Teils IV bzw. PE Nr. 1 zu Abschn. 18.2 des Teils II 
der Anlage A zum TV-L i.V.m. Anlage F, Abschnitt IV Nr. 9 zum TV-L 

18. Zulage für Mitglieder der Krankenhausbetriebsleitung
nach der Vbm. Nr. 9 zu Abschnitt 2 Teils IV der Anlage A zum TV-L 

Zulagen nach TV-Ärzte bzw. TV-Ärzte SKH 

19. Zulage Überschreitung Mindestweiterbildungszeit

20. Zulage für Oberärzte

Berücksichtigungsfähige Zeiten oberärztlicher Tätigkeit:
(Jahre / Monate )

Zulagen nach weiteren Tarifverträgen 

21. Theaterbetriebszulage
nach TV-Theater-Sachsen 

Sonstige, in Monatsbeträgen festgelegte Zulagen 

22. 

unter kurzer Benennung der Anspruchsgrundlage: 

Zulagen nach tariflichen bzw. außertariflichen Regelungen unter 
Anlehnung an die Stellenzulagen nach §§ 43 ff. SächsBesG 

(vgl. Hinweise des SMF im Schreiben vom 29.04.2019, 
Az.: 16-P 2152/61/1-2019/2462) 

Beginn der zulagenberechtigenden 
 Tätigkeit 

Ende der Tätigkeit 

mit Wirkung 
vom 

Berücksichtigung anre-
chenbarer Vordienst-

zeiten im Umfang 

mit Ablauf des 

23. Vollzugszulage

für Beschäftigte in Justizvollzugseinrichtungen, 
Psychiatrischen Krankenhäusern,  Abschiebehaft- und Ausreisegewahr-
samseinrichtungen

nach 

(Jahre / Monate / Tage) 

24. Polizeivollzugszulage

nach Abschnitt. A, Unterabschnitt II der Richtlinien der TdL für die Ein-
gruppierung der nicht von der Entgeltordnung zum TV-L erfassten Be-
schäftigten im Tarifgebiet Ost

In der arbeitsvertraglichen Vereinbarung

(Jahre / Monate / Tage) 

25. außertarifliche Steuerfahndungszulage

in Anwendung des § 46 Abs. 1 SächsBesG nach dem SMF-Schreiben 
vom 30.01.2014, Az.: 16-P 2152/25/7-2013/213443

In der arbeitsvertraglichen Vereinbarung 

(Jahre / Monate / Tage) 

26. außertarifliche Feuerwehrzulage 
in Anwendung des § 47 SächsBesG nach dem SMF-Schreiben
vom 03.12.2018,Az.: 16-P 2152/60/1-2018/54125 

In der arbeitsvertraglichen Vereinbarung 

(Jahre / Monate / Tage) 

Buchungsstelle (Kapitel/Titel/MbStS/Kostenstelle) zu Zeile: 

Buchungsstelle (Kapitel/Titel/MbStS/Kostenstelle) zu Zeile: 

Wegfall folgender Zulagen wegen Beschäftigungsverbot nach dem MuSchG Zeile: 

Die Richtigkeit der vorstehend aufgeführten Angaben wird bestätigt: 

Unterschrift/Funktionsbezeichnung/Stempel 

Hinweis:
Für den Anspruch auf die Zulage ist eine Einsatzdienstzeit von mind. 1 Jahr erforderlich. Der Zulagenbetrag erhöht sich bei einer Einsatzdienstzeit von mind. 2 Jahren. 
Die Einsatzdienstzeit muss nicht zusammenhängend abgeleistet worden sein. Zeiten in anderen Einrichtungen oder Bereichen, die unter den Geltungsbereich des § 19a TV-L fallen, werden angerechnet. Unterbrechungszeiten in der bisherigen zulagenberechtigten Tätigkeit sind auf ihre Anrechnungsfähigkeit für die Einsatzdienstzeit zu überprüfen. (vgl. SMF-Schreiben vom 06.12.2018; Gz. 16-P 2152/24/50-2018/58759 sowie vom 29.04.2019, Gz. 16-P 2152/61/1-2019/2462)
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